
Z U S A T Z K O L L E K T I V V E R T R A G 

ÜBERGANGSREGELUNGEN FÜR DEN NEUEN AB 01.04.2021 GELTENDEN 

RAHMENKOLLEKTIVVERTRAG DER ANGESTELLTEN  

DER NAHRUNGS- UND GENUSSMITTELINDUSTRIE 

 

I. Vertragschließende 

Der Kollektivvertrag wird abgeschlossen zwischen Fachverband der Nahrungs- und 
Genussmittelindustrie einerseits und dem Österreichischen Gewerkschaftsbund, 
Gewerkschaft der Privatangestellten – Druck, Journalismus und Papier andererseits. 
 

II. Geltungsbereich 

 
(1) Der Kollektivvertrag gilt 
 

a) räumlich: für alle Bundesländer der Republik Österreich; 

b) fachlich: für alle Mitgliedsfirmen des Fachverbandes der Nahrungs- und 
Genussmittelindustrie, ausgenommen der Verband der österr. Tabakwarenindustrie  

c) persönlich: für alle dem Angestelltengesetz unterliegenden Arbeitnehmer sowie für 
kaufmännische und technische Lehrlinge, die vor dem 1. März 2021 eingestellt 
wurden.  

 
(2) Dieser Kollektivvertrag gilt nicht: 

a) für Vorstandsmitglieder, GeschäftsführerInnen, BetriebsleiterInnen und 
ProkuristInnen soweit vorgenannte nicht arbeiterkammerumlagepflichtig sind; 

b) für Pflichtpraktikanten mit Ausnahme des § 51 und Volontäre mit Ausnahme des § 52 
 

III. Geltungsdauer 

 
Der Kollektivvertrag tritt mit 1. April 2021 in Kraft. 
 

IV. Ein-/Umstufungen  
anlässlich des Inkrafttretens des neuen, mit 1. April 2021 gültigen, 

Rahmenkollektivvertrages der Angestellten  
der Nahrungs- und Genussmittelindustrie 

 

Die folgenden Bestimmungen sind bis spätestens 31. August 2021 umzusetzen: 

1) Alle Arbeitnehmer/innen sind in die, entsprechend ihrer ausgeübten Tätigkeit, neuen 

Verwendungsgruppe des neuen Rahmenkollektivvertrages ein-/umzustufen. 

 

2) Jede/r Arbeitnehmer/in, der/die gemäß Abs. 1 neu ein-/umgestuft wird hat einen 

neuen aktuellen Dienstzettel zu erhalten. 

 

3) Werden Arbeitnehmer/innen anlässlich der Neugestaltung der Verwendungsgruppen in 

eine niedrigere Verwendungsgruppe umgereiht, sind folgende Grundsätze einzuhalten: 



a) Das tatsächliche Gehalt zum Zeitpunkt der Umreihung ist bei der Umreihung 

aufrecht zu halten. 

b) Der/Die Arbeitnehmer/in ist in der neuen/niedrigeren Verwendungsgruppe in das 

gleiche Verwendungsgruppenjahr einzustufen in dem er/sie in der bisherigen 

Verwendungsgruppe war. 

c) Das Grundgehalt darf anlässlich der Umreihung in eine niedrigere 

Verwendungsgruppe betragsmäßig nicht verändert/abgesenkt werden. 

d) Der Stichtag der Vorrückung bleibt trotz Umreihung unverändert/gleich.  

e) Auf Arbeitnehmer/innen, die aufgrund des anzuwendenden Kollektivvertrages 

tatsächlich nur einen unechten Biennalsprung bekommen, sind die lit. a) bis d) 

nicht anwendbar. Für sie gilt, im Fall einer gebotenen Umreihung in eine niedrigere 

Verwendungsgruppe, dass sie in der bisherigen Verwendungsgruppe bleiben. Dieser 

Umstand ist im Dienstzettel oder Dienstvertrag wie folgt festzuhalten: „Der/Die 

Arbeitnehmer/in wurde gemäß Punkt IV Abs. 3 lit. e) des Zusatzkollektivvertrages 

„Übergangsregelungen für den neuen ab 01.04.2021 geltenden 

Rahmenkollektivvertrag der Angestellten der Nahrungs- und Genussmittelindustrie“, 

vom 10.3.2021, nicht umgereiht.“ 

 

Siehe auch Beispiele N1 bis N6 

 

4) Werden Arbeitnehmer/innen anlässlich der Neugestaltung der Verwendungsgruppen in 

eine höhere Verwendungsgruppe umgereiht, kommen die §§ 43 und 44 RKV nicht zur 

Anwendung und es sind folgende Grundsätze einzuhalten: 

 

a) Bei Umreihung in eine höhere Verwendungsgruppe ist die/der Arbeitnehmer/in in 

den bisher erreichten kollektivvertraglichen Mindestgehalt betragsmäßig(!) 

nächsthöherem kollektivvertraglichen Mindestgehalt der neuen Verwendungsgruppe 

einzustufen.  

b) Das Grundgehalt ist bei der Umreihung in absoluter Höhe aufrecht zu halten. Dies 

kann dadurch erreicht werden, dass eine allfällige Überzahlung durch das neue 

kollektivvertragliche Mindestgehalt aufgesaugt wird. Ist das Grundgehalt niedriger 

als das neue kollektivvertraglichen Mindestgehalt, so muss das neue Grundgehalt 

zumindest der Höhe des neuen kollektivvertraglichen Mindestgehalts entsprechen. 

c) Das tatsächliche Gehalt ist bei der Umreihung in absoluter Höhe aufrecht zu halten. 

Ist das tatsächliche Gehalt niedriger als das neue kollektivvertraglichen 

Mindestgehalt, so muss das neue tatsächliche Gehalt zumindest der Höhe des neuen 

kollektivvertraglichen Mindestgehalts entsprechen. Entspricht das tatsächliche 

Gehalt dem kollektivvertraglichen Mindestgehalt, können durch ein solches Gehalt 

keine zusätzlichen kollektivvertraglichen Entgeltbestandteile abgegolten sein.  

d) Der/Die Arbeitnehmer/in hat in der neuen/höheren Verwendungsgruppe nur mehr 

so viele echte Biennalsprünge, wie er/sie in der bisherigen Verwendungsgruppe 

gehabt hätte. (Anm.: sind dem/der Arbeitnehmer/in in der alten 

Verwendungsgruppe nur unechte Biennalsprünge zugestanden, so stehen ihm/ihr in 

der höheren Verwendungsgruppe auch nur mehr unechte Biennalsprünge zu – siehe 

z.B. Kollektivvertrag der Brauereien). Die übrigen/zusätzlichen Biennalsprünge in 

der höheren Verwendungsgruppe sind unechte Biennalsprünge, welche eine 

allfällige Überzahlung aufsaugen (Anm.: Gibt es keine Überzahlung, kann nichts 

aufgesaugt werden und der Biennalsprung wirkt voll). Weiters gilt: zuerst die 

echten Biennalsprünge, dann die unechten Biennalsprünge. 

e) Wird das tatsächliche Gehalt durch die Umreihung erhöht beginnt der Stichtag der 

Vorrückung mit dem Tag der Umreihung neu zu laufen. 



Wird das tatsächliche Gehalt durch die Umreihung nicht erhöht bleibt der Stichtag 

der Vorrückung unverändert wie vor der Umreihung. 

Siehe auch Beispiele H1 bis H9 

5) Je nach Einzelvereinbarung und im Einklang mit der herrschenden Judikatur, können 

die durch eine Überstundenpauschale oder durch eine All-In-Vereinbarung abgedeckten 

Überstunden sinken und damit das tatsächliche Gehalt unverändert bleiben. Für diese 

Möglichkeiten gibt es aufgrund der vielfältigen Varianten keine Beispiele. 

 

6) Mit Streitigkeiten bezüglich der Auslegung dieses Zusatzkollektivvertrages bzw. des 

neuen Rahmenkollektivvertrages ist eine Schlichtungskommission gemäß § 4 Abs. 3 RKV 

zu befassen. 

 

 
Wien, am 10.3.2021 
 

 
FACHVERBAND DER NAHRUNGS- UND GENUSSMITTELINDUSTRIE 

 
       Obmann    Geschäftsführerin 
 
 
 
GD KR DI MARIHART  Mag. KOSSDORFF 
 
 

ÖSTERREICHISCHER GEWERKSCHAFTSBUND 
Gewerkschaft GPA 

 
   GF-Vorsitzende                                                                         Geschäftsbereichsleiter 
 
 
 
      TEIBER, MA         DÜRTSCHER 
 
 

ÖSTERREICHISCHER GEWERKSCHAFTSBUND 
Gewerkschaft GPA 

Wirtschaftsbereich Land- und Forstwirtschaft / Nahrung / Genuss 
 
      Vorsitzende         Wirtschaftsbereichssekretär 
 
 
 
       TREML           Mag. HIRNSCHRODT 
 


